
Zeitschrift: Das Rote Kreuz : offizielles Organ des Schweizerischen Centralvereins
vom Roten Kreuz, des Schweiz. Militärsanitätsvereins und des
Samariterbundes

Herausgeber: Schweizerischer Centralverein vom Roten Kreuz

Band: 20 (1912)

Heft: 19

Artikel: Wie man gegen die Schutzpockenimpfung Stimmung macht

Autor: [s.n.]

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-547457

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 30.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://doi.org/10.5169/seals-547457
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


Das Note Kreuz. 303

Publikums und daher Dr. Zieglers Leistung
indirekt auf einen unsittlichen Erfolg gerichtet.
Ans den Geschäftsbüchern, aus der Kor-
respondenz und den eigenen Angaben der

Parteien vor Gericht ergibt sich, daß schon

von Anfang an Dr. Z. nur selten die ihm
zugewiesenen Aufgaben ausführte und daß
namentlich im Hauptzweig des Unternehmens

^ in der Fernbehandlung — fast durchweg

„Dr." Schumacher die Feststellung der Krank-
heit und die Rezeptierung besorgte. Das stand
aber in unvereinbarein Gegensatz zu all den

verschiedenen Neklamcbroschüren, Inseraten u.

vergl., in welchen man stets aus die fach-
kundige Leitung eines diplomierten Arztes
hinwies usw. So ward evident, daß die wahre
Vcrtragsleistung des Dr. Z. nicht in der Aus-

Übung seiner wissenschaftlichen Tätigkeit bestehen

sollte, sondern daß er dem Institut lediglich
seinen Doktortitel und seine wissenschaftliche

Qualifikation zur Verfügung stellte und hierfür
seine Entschädigungen bezog. Die Patienten
ließ man aber anderseits jahrelang ini irr-
tümlichen Glauben, ihre Briefe würden von
einem patentierten Arzte gelesen, geprüft und

beantwortet, so daß als eigentlicher Zweck
des Vertrages eine Täuschung des Publikums
zum Vorteil der Kontrahenten und zum Nach-
teil vertrauensvoller Kranker resultiert. Zu
einer solch systematischen Ausbeutung des Pu-
blikums haben beide Prozeßparteien Hand
geboten, und es kann daher keine mit ihrer
Klage gehört werden.

(„Der Bund".)

^ie man gegen clis Zckuhpockenimpkung Stimmung mackt.

Das Schweizerische Gesundheitsamt hat in
)eu Tagesblättern folgende Mitteilung ver-
iffentlicht, die 'wir unsern Lesern vorlegen
vollen, damit sie sich wieder einmal über-

Mgen können, mit welchen Waffen die Impf-
zegner kämpfen und wie wenig ihre Be-

Mptungen einer genauen Uutersnchung Stand
lallen.

Im Monat Mai erschien im „Intelligenz-
>latt der Stadt Bern" ein Inserat des Ver-
ins gegen die medizinische Tierfolter, be-

itclt:

„Licht und Wahrheit. Vivisektion. Impfung. Heil-
erum. Tod nach der Impfung." (Einzelnes Beispiel
mler vielen).

In Hannover starb am 17. Oktober 1311 der ein-

Ihrige Knabe des Schneidermeisters Zimmy. Das
kind war am 3V. August im öffentlichen Termin
eimp st worden. Es bekam einige Tage nachher

ohes Lieber, später eine Geschwulst unter
ein linken (geimpften) Arm, die vom Arzt ge-

chnitlen wurde. Es schwollen Hände und
füße an, am 12. Oktober auch die linke Kopf-

feite. Am 13. Oktober Aufnahme des Kindes in
die Ziinder-„Heilanstalt", wo es nach 4 Tagen starb.
Der Segen der Impfung!

„Verein gegen die medizinische Tierfolter Bern."

Da uus — nämlich dem schweiz. Gesund-

heitsamt — die Sache etwas verdächtig vor-
kam, so haben wir an zuständiger Stelle Er-
kundigungen eingezogen und letzthin durch

Vermittlung des Kvnigl. Preußischen Mini-
steriums des Innern eine Abschrift des Be-
richts des Regierungspräsidenten in Hannover
über das Ergebnis der angestellten Ermittlung
erhalten. Der Bericht lautet: „Das Kind
Walter Zimmy in Hannover, das, 1 Jahr
all, am 30. August 1911 im öffentlichen

Jmpftermin geimpft worden war, ist nach

Angabe des behandelnden Arztes an den

Folgen einer Blutvergiftung am 17. Oktober

letzten Jahres gestorben, die von der Ver-
unreinigung einer Fingerwunde der
rechten Hand ausgegangen war. Die
Pockenpusteln waren bereits 14 Tage nach
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der Impfung vollständig vernarbt; ihre Um-

gebung zeigte nicht die geringste Schwellung
oder Rötung. Ein Znsammenhang der Krank-
heit und des Todes des Kindes mit der

Impfung bestand daher nicht."
Wie man hieraus ersieht, ist also das .Kind

Zimmy 48 Tage d. h. 7 Wochen nach der

Impfung gestorben, als dieselbe längst voll-
ständig abgelaufen war. Infolge Vernnreini-

gung einer Fingerwunde entstand, wie so oft,
eine schwere Blutvergiftung, welcher das Kind
erlegen ist.

Das ist also das „Licht und die Wahr-
heit" des Inserates, welches der Berner
Verein gegen die medizinische Tierfolter in
einer angesehenen städtischen Zeitung einge-
rückt l>at. Auch ein einzelnes Beispiel unter
vielen!

klllklàerkurs.

Es findet Pro 1912 ein dritter Hülfslehrerknrs in Zürich statt und zwar mit Be-

ginn am 19. Oktober.

Der theoretische Unterricht wird Meilen Samstag abends von 8—10 Uhr, der prak-
tische Sonntags von 9—12 und 2—ö Uhr erteilt werden. Der Kurs umfasst 5 Samstage
und Sonntage und endigt also am 17. November. Die Vorstände der Samariter- und Rot-
kreuz-Vereine werden hiemit erstickst, ihre Anmeldungen spätestens bis 10. Oktober dem unter-
zeichneten Zentralpräsidcntcn einzusenden.

Wir machen ans Art. 0 des Regulativs für Sainariterhülfslehrerkurse aufmerksam,

wonach nur Leute angenommen werden, die genügende Vorkenntnisse <Samariterkcnntnisse),
geistige Befähigung und Lehrgeschick besitzen und von denen vorausgesetzt werden darf, daß

sie nicht nur den Kurs besuchen, sondern nachher längere Zeit als Hülfslehrcr wirken werden.

kwr clen lentralvorstanll lies Zcllwà Zcimantsrbunclsz,

Der Z e n t r n l p r äs id en t:
K. kciuber.

Lristkcàii.

<?. li. in k. Die in den Dagesblättcrn erschienene Notiz betreffend Ertrag der BnndeSfeier-
karten ist mit Vorsicht aufzunehmen. Wie uns vom BundeSfeierkomitee mitgeteilt wird, hat die Abrechnung
noch gar nicht stattgefunden. Aber wahrscheinlich ist es, daß sich der Ertrag um die 4(>,M9 Franken

herum bewegen wird.

k. Z. in kl. Wenn Sie am diesjährigen Rot Kreuz-Tag in Langenthal Spitatbazarkartcn gekauft

haben, so werden Sie gut tun, die im heutigen Inseratenteil angekündigte Publikation betreffend Ziehungsliste

nachzusehen. Wir wünschen Ihnen viel Glück. Die Redaktion.

22- ^

Druck und Expedition: Genossenschasts-Buchdrnckerei Bern fNeuengasfe 34).
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